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Sachverhalt

Die Gemeindeversammlung Elgg stimmte mit Beschluss vom 31. Mérz 2016 dem privaten
Gestaltungsplan «Antenschnabel» zu. Gegen diesen Beschluss wurden geméss Rechts-
kraftbescheinigung des Bezirksrats Winterthur vom 10. Juni 2016, die durch das Amt fur
Raumentwicklung eingeholt wurde, keine Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom

14. April 2016 ersucht die Gemeinde Elgg um Genehmigung der Vorlage.

Im Rahmen der Revision der kommunalen Nutzungsplanung im Jahr 2013 wurde das in
unmittelbarer Ndhe zum Bahnhof gelegene Gebiet Antenschnabel mit einer Flache von
rund 15'000 m? in die Wohnzone W3 mit Gestaltungsplanpflicht umgezont. Geméss

Art. 53 Abs. 2 der Bau- und Zonenordnung hat der Gestaltungsplan das gesamte im
Zonenplan bezeichnete Gebiet zu umfassen. Die Gestaltungsplanpflicht wurde unter der
Bedingung genehmigt, dass die im Bericht geméass Art. 47 RPV erwéhnten stadtebauli-
chen, nutzungs-, erschliessungs- und larmtechnischen Anliegen mit einem Gestaltungs-
plan umgesetzt werden.

Das Immobilienamt des Kantons Ziirich, als Grundeigentiimerin des Gebiets Anten-
schnabel, fithrte als Grundlage fur den Gestaltungsplan einen Studienauftrag fur ein
stadtebauliches Konzept durch. Die ADP Architekten AG als Siegerin des Studienauf-
trags hat gestitzt darauf ein Richtprojekt ausgearbeitet.

Erwagungen
A. Formelle Priifung
Die massgebenden Unterlagen sind vollstandig.
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B. Materielle Prifung

Mit dem Gestaltungsplan wird die raumplanerisch erwiinschte qualitative Siedlungsent-
wicklung gewéhrleistet. Das Richtprojekt basiert auf einem tberzeugenden Bebauungs-
konzept, welches dem Bahnhofsbereich mehr Bedeutung zu verleihen vermag. Die zulas-
sigen Bauvolumen und die Lage der Hauptgeb&ude innerhalb der Baubereiche ermdgli-
chen eine ortsbildvertragliche Wohniberbauung.

Im Situationsplan werden drei oberirdische Baubereiche mit Mantellinien, Freiraumkorri-
dor, publikumsorientierten Erdgeschossnutzungen, Freiraum ,Quartierplatz, Zu- und
Wegfahrt, oberirdische Parkierung sowie Fuss- und Veloerschliessung mit Verbindungen,
festgelegt. Damit werden die stadtebaulichen Aspekte des Richtprojekts zielgerichtet um-
gesetzt. Mit den vorgesehenen Quartierraumen wird der 6ffentliche Raum aufgewertet.
Der erforderliche Larmschutz wird mit gezielten Massnahmen sichergestellt.

Den mit Vorpriifung des Amts fiir Raumentwicklung vom 25. November 2015 gestellten
Antragen wurde weitgehend entsprochen.

C. Ergebnis

Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtméssig, zweckméassig sowie angemessen
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Gemass § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmi-
gungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem gepriften Akt zu veréffentlichen
und aufzulegen.

Die Baudirektion verfiigt:

I.  Der private Gestaltungsplan «Antenschnabel», welchem die Gemeindeversammlung
Elgg mit Beschluss vom 31. Marz 2016 zugestimmt hat, wird genehmigt.

Il. Gegen Dispositiv |l dieser Verfigung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zurich, Postfach, 8090 Zirich, schriftlich
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begriin-
dung enthalten. Die angefochtene Verfiigung ist beizulegen oder genau zu bezeich-
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie mog-
lich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Ill. Die Gemeinde Elgg wird eingeladen

- Dispositiv | sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu
veroffentlichen

- diese Verfiigung zusammen mit der gepriften Planung aufzulegen

- nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veréffentlichen und diese dem Baurekurs-
gericht sowie dem Amt fur Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen

- nach Inkrafttreten die Anderungen in der amtlichen Vermessung nachfihren zu
lassen
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Mitteilung an

Gemeinde Elgg (unter Beilage von vier Dossiers)

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt fir Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

Immobilienamt (unter Beilage von einem Dossier)

TBB Ingenieure AG, Florastrasse 5a, Postfach, 8353 Elgg (Nachfiihrungsstelle)

Amt fir
Raumentwicklung
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel”, Elgg
Bestimmungen

Ziele

Bestandteile

Geltungsbereich

Verhaltnis zum dbrigen
Baurecht

Anforderungen

Differenzierung

1. Zweck

Der private Gestaltungsplan "Antenschnabel" bezweckt im
Sinne von §§ 83ff des Planungs- und Baugesetzes des Kantons
Zirich (PBG) und von Art. 53 der Bauordnung:

« die Erfullung der Gestaltungsplanpflicht gemass Artikel 53
der Bauordnung,

« die Realisierung einer qualitativ hochstehenden Wohnuber-
bauung mit geringem Anteil an Gewerbebetrieben,

« die Sicherung einer zweckmassigen Erschliessung mit
attraktiven Verbindungen fur den Fuss- und Veloverkehr
sowie

+ die Gewahrleistung des Larmschutzes (Einhaltung Pla-
nungswerte) fur eine mégliche Wohnnutzung.

2. Bestandteile und Geltungsbereich

' Der private Gestaltungsplan besteht aus dem Situationsplan
1:500 sowie den Bestimmungen.

2 Der Geltungsbereich des privaten Gestaltungsplans ist im zu-
gehdrigen Situationsplan 1:500 festgehalten.

3.  Erganzendes Recht

Wo der Gestaltungsplan nichts anderes regelt, sind die Bestim-
mungen der jeweils glltigen Bau- und Zonenordnung der Ge-
meinde Elgg sowie das Ubergeordnete kantonale und eidge-
néssische Recht massgebend.

4.  Gestaltung

' Bauten, Anlagen und Umschwung sind fur sich und in ihrem
Zusammenhang mit der baulichen und landschaftlichen Umge-
bung im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen so zu gestalten,
dass eine besonders gute Gesamtwirkung im Sinne von § 71
PBG erreicht wird. Diese Anforderung gilt auch fur Materialien
und Farben.

2 Die Bauten innerhalb der drei Baubereiche sind architekto-
nisch differenziert auszugestalten.

2
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel", Elgg
Bestimmungen

Baubereiche

Bauliche Dichte

Geschossflachen-
verlagerungen

5. Bebauung

' Die Lage und dusseren maximalen Abmessungen der Haupt-
gebaude ergeben sich aus den im Situationsplan mit Mantel-
linien festgelegten Baubereichen.

2 Oberirdische Vorspriinge wie freitragende Balkone und Erker
durfen héchstens auf einem Drittel der betreffenden Fassaden-
lange Uber die Mantellinie ragen und eine Tiefe von maximal
2.00 m aufweisen. Zwischen den Baubereichen A-B und B-C
sind solche Vorspriinge tGber die Mantellinien jedoch unzulas-

sig.

® Im Baubereich A sind die Bauten durch 5 Freiraumkorridore
mit einer jeweiligen Mindestbreite von 5.00 m zu gliedern. Diese
kénnen auf mindestens 3 Korridore zusammengelegt werden,
sofern die Gesamtbreite wiederum mindestens 25.00 m ent-
spricht. In diesen Korridoren sind Uber der H6henkote von
512.00 m 0. M. keine Hauptgeb&dude mehr zulassig.

* Die maximal zulassige anrechenbare Geschossflache betragt
14'500 m®. Diese zulassige Geschossflache wird wie folgt auf
die einzelnen Baubereiche aufgeteilt:

Max. anrechenbare Geschossflache
Baubereich A 7'800 m?
Baubereich B 2'300 m?
Baubereich C 4'400 m?
Total 14'500 m?

® Anrechenbare Geschossflachen sind alle dem Wohnen, Ar-
beiten und sonst dem dauernden Aufenthalt dienenden oder
hierfur verwendbaren Raume in Voll-, Unter- und Dachgeschos-
sen, unter Einschluss der zugehérigen Erschliessungsflachen
und Sanitarraumen, sowie samtliche Lagerflachen samt inneren
Trennwénden. Als nicht anrechenbar gelten die Flachen ge-
mass § 10 ABV sowie Flachen fur den Betrieb des Gebaudes
wie Leitungs- und Installationsschachte und dergleichen.

® Geschossflachenverlagerungen zwischen den Baubereichen
sind zulassig, sofern die maximal zulassige anrechenbare Ge-
schossflache fur die drei Baubereiche gesamthaft eingehalten
wird.

3
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel’, Elgg
Bestimmungen

Gesamthohe

Technische Aufbauten

Geschosszahl

Gebaudelange/-breite

Unterirdische Gebaude

Besondere Gebaude

Dachgestaltung

Nutzweise

Wohnanteil

Erdgeschossnutzungen

’ Die maximal zulassige Gesamthéhe geméss § 58 PBG
(Hohenkote in m . M.) betragt:

Hohenkote

Baubereiche A1/ A2 524.00/521.50 m . M.
Baubereiche B1 /B2 521.00/518.50 m 4. M.

Baubereiche C1/C2 527.00/524.50 m 4. M.

8 Kleinere technische Aufbauten auf dem Dach wie Kamine, Ab-
luftrohre, Oblichter, Liftaufbauten und weitere technisch be-
dingte Aufbauten und Anlagen zur Gewinnung von erneuer-
barer Energie durfen die effektive Dachflache um maximal

1.5 m Uberschreiten. Sie sind als Einheit zu gestalten.

° Die Aufteilung der Nutzung auf Dach-, Voll- und Unterge-
schosse ist im Rahmen der zuldssigen Gesamthéhe frei.

'% Die Geb&udelange und Gebaudebreite ist frei.

" Fur unterirdische Gebaude und Gebaudeteile sind die Bau-
bereichsbegrenzungen nicht massgebend, sofern sie nicht
mehr als 3.00 m Gber das gewachsene Terrain bzw. 1.00 m
Uber das gestaltete Terrain ragen.

'2 Besondere Gebaude im Sinne von § 273 PBG sind auch aus-
serhalb der Baubereiche zulassig. Diese durfen entlang der
Gleisanlage an die Grundsticksgrenze gestellt werden.

'3 Flachdacher sind extensiv zu begriinen, soweit sie nicht als
Terrasse genutzt werden. Dabei dirfen max. 30% der gesam-
ten Dachflachen als Terrassen genutzt werden.

6.  Nutzung

! Zulassig sind Wohnen, Dienstleistungs- und Handelsbetriebe,
Verkaufsgeschafte und kleinere Gastronomiebetriebe.

2 Uber alle Baubereiche gilt gesamthaft ein minimaler Wohn-
anteil von 80% der zulassigen anrechenbaren Geschoss-
flachen.

% publikumsorientierte Nutzungen sind primar an der im Situa-
tionsplan bezeichneten Stelle im Erdgeschoss unterzubringen.

Suter « von Kénel « Wild « AG



Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel", Elgg
Bestimmungen

Grundsatz

Quartierplatz

Griinsaum

Spiel- und Ruheflachen

Gemeinschaftliche
Ausstattung

Zu- und Wegfahrt

Primare
Fuss-/Veloverbindung

Sekundare Fussverbindung

Fuss- und Veloerschliessung

7. Freiraum

' Der Freiraum ist nach einheitlichen Grundséatzen so zu ge-
stalten, dass einerseits eine hohe Aufenthaltsqualitét erreicht
und andererseits eine 6kologisch wertvolle Nahumgebung
geschaffen wird.

2 Der im Situationsplan bezeichnete Quartierplatz ist mit weni-
gen Materialien, in der Wirkung grossziigig und mit einer hohen
Aufenthaltsqualitat zu gestalten und zu bepflanzen.

® Die im Gestaltungsplan bezeichneten Bereiche sind mit ver-
schiedenen Baumen, Strauchern und Wiesen zu bepflanzen.
Dabei ist auf eine hohe Artenvielfalt Wert zu legen.

* Innerhalb des Geltungsbereichs sind attraktive und weitge-
hend verkehrsfreie Spiel- und Ruheflachen auszugestalten und
zu bepflanzen. Der Quartierplatz sowie der Griinsaum durfen
bei der Berechnung der minimalen Flachenvorgabe geméss Art.
61 BZO unter Einhaltung von Absatz 1 eingerechnet werden.

® Innerhalb einer der drei Baubereiche ist im Erdgeschoss ein
Gemeinschaftsraum mit einer Geschossflache von mindestens
100 m? vorzusehen. Der Gemeinschaftsraum ist mit einer
Kuche und mit Sanitdrrdumen auszustatten.

8.  Verkehrserschliessung und Parkierung

' Die Zu- und Wegfahrt fir Motorfahrzeuge hat ab der Stutz-
strasse an der im Situationsplan bezeichneten Stelle zu er-
folgen. Die Erschliessung der Tiefgarage hat direkt und so kurz
wie topografisch méglich zu erfolgen.

2 Zwischen den im Situationsplan bezeichneten Anschluss-
punkten ist ein mindestens 2.50 m breiter Fuss- und Veloweg
fur die Offentlichkeit zu erstellen.

% Zwischen den im Situationsplan bezeichneten Anschluss-
punkten ist ein mindestens 2.00 m breiter Fussweg zu erstellen.

* Die Gebaudeerschliessung hat fiir den Fuss- und Veloverkehr
entlang der im Situationsplan gepunkteten Linie mit einer Min-
destbreite von 3.50 m zu erfolgen.

Suter « von Kanel * Wild « AG



Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel”, Elgg
Bestimmungen

Notzufahrt

Wendebereich

Veloabstellplatze

Autoabstellplatze

Mobilitatskonzept

Anteil erneuerbare Energie

® Die Fuss- und Veloerschliessung dient zugleich als Notzufahrt
sowie fur Umzugs- und Entsorgungsfahrten zu den Gebauden.

® In dem im Situationsplan bezeichneten Bereich ist eine Wen-
demdglichkeit fur Not-, Umzugs- und Entsorgungsfahrzeuge zu
erstellen.

” Pro Wohnung sind mindestens 2 Veloabstellplatze zu erstel-
len. Davon sind mindestens 60% in den im Situationsplan be-
zeichneten Bereichen anzuordnen.

® Die Veloabstellplatze sind vor Witterungseinfliissen zu schit-
zen sowie mit einer Diebstahlvorrichtung zu versehen.

° Fur die Bemessung der Anzahl Autoabstellplatze ist die "Weg-
leitung zur Regelung des Parkplatz-Bedarfs in kommunalen
Erlassen" der Baudirektion Kanton Zurich unter Berucksichti-
gung der OV-Erschliessung anzuwenden. Zusétzlich ist eine
maximal zulassige Anzahl Autoabstellplatze entsprechend den
Gemeinden Typ 2 einzuhalten.

' Samtliche Autoabstellplatze mit Ausnahme von einzelnen
Abstellplatzen fur Besucher und den Guterumschlag mussen
unterirdisch angeordnet werden.

""Von den unterirdischen Autoabstellplatzen sind 10% auf
Elektroautos auszurichten.

'2 Oberirdische Autoabstellplatze dirfen nur in dem im Situa-
tionsplan bezeichneten Bereich und nicht entlang der Fuss- und
Veloerschliessung angeordnet werden.

'* Mit dem Baugesuch ist ein Mobilitatskonzept einzureichen,
sofern der minimal erforderliche Abstellplatzbedarf gemass kan-
tonaler Wegleitung unterschritten wird. Es ist mit geeigneten
Massnahmen sicherzustellen, dass der reduzierte Abstellplatz-
bedarf dauerhaft ausreicht und dass keine Missstande wie Par-
kierung innerhalb des Freiraums oder im &ffentlichen Strassen-
raum auftreten.

9. Umwelt

' Hochstens 60% des zuldssigen Warmebedarfs fir Heizung
und Warmwasser dirfen mit nicht erneuerbaren Energien ge-
deckt werden. Vorbehalten bleiben die Vorgaben des kanto-
nalen Rechts.

Suter * von Kanel « Wild « AG



Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel", Elgg
Bestimmungen

Larm

Werkleitungen

Entwasserung

Abfalle

Inkrafttreten

% Der Larmschutz hat primar mit der Stellung der Bauten und
der Grundrissanordnung zu erfolgen.

® Als massgeblicher Empfangspunkt gilt die Mitte der zur Luf-
tung notwendigen Fenster larmempfindlicher Wohnraume. Die
Flache dieser Luftungsfenster muss mindestens 5% der Boden-
flache betragen.

* Entlang der Bahnlinie ist in allen Baubereichen im Erd- und
Untergeschoss eine geschlossene Uberbauung zu erstellen.

®In den im Situationsplan bezeichneten Bereichen durfen zur
Bahnlinie hin sowie seitlich keine Luftungsfenster larmempfind-
licher Wohnraume angeordnet werden.

® Ausserhalb der im Situationsplan bezeichneten Bereiche sind
bahnseitig Luftungsfenster zuldssig, sofern am massgeblichen
Empfangspunkt ein Larmpegel von maximal 55 dB(A) am Tag
bzw. 45 dB(A) in der Nacht nachweisbar ist. Seitlich zur Bahn-
linie durfen diese Pegel fur die Halfte der Luftungsfenster tiber-
schritten werden, missen jedoch den Immissionsgrenzwert von
60 dB(A) am Tag bzw. 50 dB(A) in der Nacht einhalten.

" Bahnseitige Betriebsraume sind zwingend mit einer kontrol-
lierten BelGftung auszustatten, sofern seitlich und larmabge-
wandt keine Luftungsfenster méglich sind.

10.  Versorgung und Entsorgung

' Die Werkleitungen sind von unterirdischen Bauten freizuhalten
oder entsprechend zu sichern. Die Durchleitungsrechte fur die
erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen werden der Ge-
meinde unentgeltlich eingeraumt.

? Das Gestaltungsplangebiet ist gemass GEP im Mischsystem
zu entwéassern. Das Meteorwasser muss wenn méglich ver-
sickert werden.

®In den im Situationsplan bezeichneten Bereichen sind Con-
tainerabstellplatze zu erstellen.

11. Schlussbestimmung

Der private Gestaltungsplan "Antenschnabel" wird mit Rechts-
kraft der kantonalen Genehmigung gltig. Die Gemeinde publi-
ziert das Datum der Inkraftsetzung gemass § 6 PBG.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel", Elgg
Erlauternder Bericht nach Art. 47 RPV

Anlass

Bisherige Planung

1. Einleitung
1.1 Ausgangslage

Das Gebiet "Antenschnabel" liegt unmittelbar am Bahnhof von
Elgg, nérdlich der Bahnlinie (S35). Das Areal befindet sich in

der Wohnzone W3 und ist mit einer Gestaltungsplanpflicht be-
legt. Aufgrund der schwierigen Voraussetzungen an der larm-
exponierten Lage sollen mit einem Gestaltungsplan insbeson-
dere detaillierte Festlegungen zum Umgang mit der Erschlies-
sung, dem Larmschutz und der Topografie getroffen werden.

Das Immobilienamt des Kantons Zirich veranstaltete Mitte
2013 einen Studienauftrag zur Erarbeitung eines Bebauungs-
vorschlags fur das Gebiet "Antenschnabel". Die unbebaute
Parzelle Kat. Nr. 5395 mit einer Flache von 14'826 m? ist im
Eigentum der Baudirektion des Kantons Zirich und bildete den
Planungsperimeter fiir die erste Bebauungsvariante. In der
zweiten Bebauungsvariante waren zudem die Drittgrundstiicke
Kat. Nrn. 3479, 3477 und 3860 einzubeziehen. Das Beurtei-
lungsgremium hat entschieden, die Bebauungsstudie des Biros
ADP Architekten AG aus Zurich weiterzuverfolgen.

3
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel”, Elgg
Erlduternder Bericht nach Art. 47 RPV

Ziel

Ausziige Regionaler Richtplan (Stand
offentliche Auflage 22.7.2015)

Nutzungsplanung

Auszug Zonenplan Elgg
(festgesetzt von der Gemeindeversamm-
lung am 24. September 2012)

Mindestgrosse des Gestaltungsplans

Erschliessung
Motorisierter Individualverkehr

Ziel des privaten Gestaltungsplans ist die Sicherung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen fir eine Neubebauung auf
dem Areal "Antenschnabel". Das im Anschluss an den Studien-
auftrag durch ADP Architekten ausgearbeitete Richtprojekt
bildet dabei die Basis fur den vorliegenden Gestaltungsplan.

1.2 Planungsgrundlagen

Das Gebiet "Antenschnabel" nérdlich der Bahnlinie und der
Hauptverkehrsstrasse von Winterthur nach Wil SG ist im kan-
tonalen Richtplan vom 24. Marz 2014 als Siedlungsgebiet de-
finiert.

Der Entwurf des regionalen Richtplans (Fassung fur die 6ffent-
liche Auflage, Stand 22. Juli 2015) sieht im Gebiet rund um den
Bahnhof Elgg eine hohe bauliche Dichte vor (Schraffur).

Quer durch das Gestaltungsplangebiet verlauft eine regionale
Hauptleitung der Wasserversorgung (blau gestrichelt). Diese ist
im Gestaltungsplan entsprechend zu sichern, in Form von
Erhalt oder Verlegung.

Das Gebiet "Antenschnabel" ist fir Wohnzwecke vorgesehen
und unterliegt einer Gestaltungsplanpflicht.

Das Gestaltungsplangebiet umfasst einen Teilbereich der
Wohnzone W3 (im Zonenplan blau umrandet). Die wichtigsten
Grundmasse und Vorschriften in dieser Zone unter Einbezug
des Arealiberbauungsbonus betragen:

«  Ausnutzungsziffer (inkl. Bonus): 66%

* Vollgeschosse: 3

«  Unter- und Dachgeschoss: e

+  Gebaudelange (inkl. Bonus): 48 m

+ Grenzabstand gross: min. 10.00 m
«  Grenzabstand klein: min. 5.00 m

In der Bau- und Zonenordnung von Elgg ist im Art. 53 Abs. 2
festgehalten, dass der Geltungsbereich des Gestaltungsplans
das gesamte mit der Gestaltungsplanpflicht iberlagerte Gebiet
zu umfassen hat.

Das Gebiet "Antenschnabel" liegt nérdlich der Bahnlinie und der
St. Gallerstrasse (Hauptverkehrsstrasse). Diese ist vom Areal
aus direkt Uber die Stutzstrasse erreichbar, welche im kom-
munalen Verkehrsplan als Sammelstrasse klassiert ist.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel”, Elgg
Erlauternder Bericht nach Art. 47 RPV

Offentlicher Verkehr

Fussverkehr

Veloverkehr

Auszug Karte Eisenbahnlarm
(geo.admin.ch)

Larmgutachten siehe Beilage

Energie

Die S-Bahnstation Elgg befindet sich suddstlich des Gestal-
tungsplangebiets. Die S35 verkehrt im Halbstundentakt in die
Richtungen Wil SG und Winterthur. Zudem besteht eine Bus-
verbindung von Elgg Uber Hofstetten, Schlatt, Elsau nach
Winterthur.

Montag bis Samstag verkehren die Busse zu den Hauptver-
kehrszeiten im Halbstundentakt und zu den Nebenverkehrs-
zeiten im Stundentakt, Sonntags im Zweistundentakt.

Die Arealerschliessung erfolgt ab der Stutzstrasse. Entlang
dieser ist bergseitig ein Trottoir vorhanden, welches im regio-
nalen Richtplan als Fuss- und Wanderweg eingetragen ist. Zu-
dem fuhrt von der Bahnhofsunterfihrung ein kommunaler Fuss-
weg im 6stlichen Parzellenbereich zur Stutzstrasse.

Im rechtsgultigen regionalen Richtplan fuhrt entlang der Stutz-
strasse eine regionale Veloroute, die im Osten bestehend und
im Westen geplant ist. Der regionale Richtplan wird derzeit
Uberarbeitet. Die Fassung fur die Anhérung vom 19. Novem-
ber 2014 sieht eine andere Linienfiihrung der Veloroute vor,
welche von der Ettenbuhlstrasse auf die St. Gallerstrasse fihrt
und das Gestaltungsplangebiet nicht mehr tangiert.

Fur das Gebiet "Antenschnabel" gelten die Planungswerte der
Empfindlichkeitsstufe |l geméass Larmschutzverordnung (LSV),
da das Areal nicht ausreichend erschlossen ist (Art. 30 LSV).
Dieser betragt fur die ES Il 55 dB(A) tagstiber und 45 dB(A)
nachts. Laut dem Larmkataster des Bundesamts fur Umwelt fur
Strassen- resp. Bahnemissionen (sonBASE), wird der Pla-
nungswert vom Strassenlarm jeweils um max. 5 dB(A) und vom
Bahnlarm um max. 10 dB(A) uberschritten. Die Alarmwerte
werden nicht Uberschritten.

Sind die Planungswerte nicht eingehalten, miissen planerische,
gestalterische oder bauliche Massnahmen zu deren Einhaltung
vorgesehen werden.

Die Larmsituation mit und ohne Neuiiberbauung kann dem
Larmgutachten vom Ingenieurbiiro Andreas Suter, datiert vom
24. Juni 2015, entnommen werden.

Erdwarmesonden sind geméss Energieplan der Gemeinde Elgg
vom 20. Dezember 2011 nur im nérdlichen Teil des Gebiets zu-
l&ssig. Der Energieplan macht keine Vorgaben beziiglich der
Energietrager. Es ist ein Anschluss an die ARA bzw. an andere
leitungsgebundene Energietrager zu prufen. Die Nutzung
fossiler Energietrager ist soweit méglich zu vermeiden.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel", Elgg
Erlauternder Bericht nach Art. 47 RPV

!{L / \ugﬂ%g. 7 ) /
Auszug der archdologischen Zonen
(GIS ZH)

Wasserversorgung

Grundwasser,
Gewasserschutz

A‘us:zug aus GrundwassAerkarté,
Mittelstand (GIS ZH)

Hochwasserschutz

Storfallvorsorge

Der Geltungsbereich des Gestaltungsplans "Antenschnabel"
liegt teilweise in der archaologischen Zone 1 mit der bronze-
zeitlichen und fruhmittelalterlichen Fundstelle Elgg-Ettenbiihl.

Das Gestaltungsplangebiet ist méglichst friih vor der Realisie-
rung konkreter Bauprojekte zu sondieren. Der Baubeginn ist der
Kantonsarch&ologie so frih wie méglich mitzuteilen.

Kommen bei den Sondierungen archaologische Funde oder Be-
funde zum Vorschein, sind diese sachgeméss auszugraben, zu
untersuchen und zu dokumentieren. Der Kantonsarch&ologie ist
dafir die notwendige Zeit einzurdumen. Anweisungen der Kan-
tonsarchaologie ist Folge zu leisten.

Im Osten und Westen wird das Gebiet jeweils von einer Was-
sertransportleitung von regionaler Bedeutung in Nord-Sud-
Richtung durchquert. Im Stiden des Gebiets entlang der Gleise
verlauft eine Mischwasserleitung. Ausserdem quert eine weitere
Mischwasserleitung von etwas geringerem Ausmass das Gebiet
"Antenschnabel" in Nord-Suid-Richtung auf Héhe des Steilwe-
ges und unterquert dann die Gleise.

Das Gebiet "Antenschnabel" liegt am Rande des Grundwasser-
stroms, welcher im Stuidosten tangiert wird. Es handelt sich um
Gebiete mit geringer resp. mittlerer Grundwasserméachtigkeit.
Das Terrain im Gebiet des Grundwasserstroms verlauft von ca.
510 m 4. M. auf 506 m u. M. Der Grundwasserspiegel liegt bei
Mittelstand bei ca. 496 m U. M. Der Flurabstand betragt dem-
nach 9 m oder mehr.

Reicht ein Bauvorhaben bis zum langjahrigen Mittelwasser-
spiegel des Grundwassers, so kann dieses nur mit einer was-
serrechtlichen Bewilligung realisiert werden. Tiefbauten ober-
halb des héchsten Grundwasserspiegels benétigen keine was-
serrechtliche Bewilligung (vgl. Merkblatt "Bauvorhaben in
Grundwasserleitern und Grundwasserschutzzonen").

Das Gestaltungsplangebiet liegt im Gewasserschutzbereich A,.
Erdsonden sind in diesem Gebiet nicht zulassig.

Es befinden sich keine 6ffentlichen Gewasser im Perimeter. Im
Gebiet "Antenschnabel" besteht laut Risikokarte Hochwasser
des Kantons ein kleines Risiko fur ein Hochwasser.

Gemass Einschatzung vom Amt fur Abfall, Wasser, Energie und
Luft (AWEL) wird das Risiko aufgrund der Neubebauung nicht
in den Ubergangsbereich steigen. Die Fachstelle Storfallvor-
sorge verzichtet deshalb auf das Anordnen von Schutzmass-
nahmen. Im Rahmen des Gestaltungsplans sind somit keine
zusatzlichen Massnahmen auszuweisen.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel”, Elgg
Erlauternder Bericht nach Art. 47 RPV

Privater Gestaltungsplan

Projektierungsspielraum

1.3 Verfahren

Gestutzt auf § 85 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes
(PBG) stellt der Grundeigentiimer einen privaten Gestaltungs-
plan auf. Mit dem Gestaltungsplan werden Abweichungen ge-
genliber der Regelbauweise beansprucht, daher bedarf der
Gestaltungsplan der Zustimmung der Gemeindeversammlung.
Anschliessend muss er von der Baudirektion des Kantons
Zurich genehmigt werden.

Nachfolgend die wichtigsten Abweichungen von der BZO:

+  Uberschreitung der Geschosszahlen
+  Uberschreitung der Geb&udehéhe
+  Uberschreitung der Geb&udelénge

*  Unterschreitung des grossen Grenzabstands gegentiber
der Bahnlinie

1.4 Inhalte Gestaltungsplan

Die Inhalte des Gestaltungsplans sind so festzulegen, dass fir
die Projektierung ein angemessener Spielraum offenbleibt. Das
Grundkonzept darf dabei aber nicht verwassert werden. Das
nachstehende Schema illustriert diesen Ansatz nach dem Prin-
zip, eine Konzeptidee im Gestaltungsplan zu abstrahieren und
im Detail auch angepasst an die Weiterentwicklung ausfiihren
zu kénnen.

Rechtliche Formulierung Ausfihrung
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel", Elgg
Erléduternder Bericht nach Art. 47 RPV

Konkurrenzverfahren mit
drei Teams

Beurteilungsgremium

Stimmberechtigte Personen

Personen mit beratender Funktion

Siegerprojekt

Gesamtbewertung
(Zusammenfassung aus dem Bericht
zum Studienauftrag, Marz 2013)

Konzept

2. Konzept
2.1 Studienauftrag

Um sowohl eine Uberzeugende Bebauung bezuglich Lage, Er-
schliessung und Larmschutz als auch eine betrieblich und
wirtschaftlich gute Lésung als Grundlage fur den Gestaltungs-
plan zu erhalten, wurde ein Studienauftrag im Einladungsver-
fahren — nach den Vorgaben des Immobilienamts des Kantons
Zirich — unter drei Architekturbliros durchgefihrt.

Das Beurteilungsgremium des Studienauftrags setzte sich wie
folgt zusammen:

«  Gerhard Schmid, Immobilienamt, Baudirektion Kt. Zurich
»  Christoph Hanseler, Hochbauamt, Baudirektion Kt. Zurich

+ Thomas Gastberger, Fachstelle Larmschutz, Baudirektion
Kt. Zurich

«  Christoph Ziegler, Gemeindeprésident Elgg

* Robert Bustini, Bauvorstand Gemeinde Elgg

+ Thomas Schar, Experte fur Nutzerinteresse

*  Ruedi Lattmann, Ortsbildschutz / Architektur

+ Thomas Bischof, Gemeindeingenieur Elgg, TBB Ing. AG
* Nicolas Schenk, Koordinationsstelle, plan77, GmbH

Das Beurteilungsgremium empfahl dem Veranstalter, das Pro-
jekt des Buros ADP Architekten AG, Zurich weiterzuverfolgen.

2.2 Beurteilung Siegerprojekt

Das Siegerprojekt Uberzeugt mit einer spannenden Architektur,
die Bezug zum umliegenden Ortsbild und zur Topografie nimmt.
Die Flachen fur den motorisierten Verkehr kénnen vom Fuss-
und Veloverkehr entflechtet und zusatzliche Larmquellen dank
der langgezogenen Tiefgarage unter den Boden gelegt werden.

Die viergeschossigen Bauten stehen langs zur Bahnlinie. Im
Westen sind drei Dreispanner vorgesehen, in der Mitte ein ter-
rassiertes Gebaude mit Atrien und im Osten funf Dreispanner
mit einem durchgehenden Erdgeschoss.

Der Larmriegel entlang der Bahnlinie sowie die larmabgewand-
ten Luftungsméglichkeiten beriicksichtigen die Larmsituation
angemessen.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel", Elgg
Erlauternder Bericht nach Art. 47 RPV

Vertiefung zum Richtprojekt

(siehe Beilage)

Die Gebaude sind entlang der Hohenlinien ausgerichtet und
tragen so der topografischen Lage Rechnung.

Die Erschliessung erfolgt Gber die Stutzstrasse im &stlichen Teil
des Areals. Die langgezogene Tiefgarage verlauft unterirdisch
entlang der Bahnlinie. Die Gebdudeerschliessung fur den Fuss-
und Veloverkehr erfolgt Gber eine Stichstrasse zwischen Be-
bauung und Bahnlinie.

2.3 Richtprojekt

Im Anschluss an den Studienauftrag wurde das Siegerprojekt
durch das Biro ADP Architekten AG vertieft und ein Richtpro-
jekt ausgearbeitet.

Das in der Beilage dargestellte Richtprojekt wird nicht in den
Bestimmungen festgeschrieben und ist somit nicht verbindlich.
Es soll jedoch das Ergebnis der bisherigen Planung aufzeigen
und dient zur Erlduterung der getroffenen Festsetzungen im
Gestaltungsplan.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel”, Elgg
Erlauternder Bericht nach Art. 47 RPV

Ziele

Bestandteile

Geltungsbereich

Verhaltnis zum ubrigen
Recht

3. Erlauterungen von
Bestimmungen und Plan

3.1 Zweck

Der private Gestaltungsplan bezweckt die Erflllung der Gestal-
tungsplanpflicht geméass Art. 53 Bauordnung. Dabei werden
eine qualitativ hochstehende Wohniberbauung sowie eine
zweckmassige Erschliessung und der Larmschutz gewahr-
leistet.

3.2 Bestandteile und Geltungsbereich

Rechtsverbindlich sind die Bestimmungen und der zugehdérige
Situationsplan 1:500. Der vorliegende Erlauterungsbericht dient
der Gemeindebehérde Elgg und der kantonalen Genehmi-
gungsbehdérde als Beurteilungshilfe und erlangt keine Rechts-
verbindlichkeit.

Der Geltungsbereich umfasst das Grundstick Kat. Nr. 5395 mit
einer Flache von 14'826 m®.

3.3 Erganzendes Recht

Grundsatzlich orientiert sich das bauliche Konzept an den Vor-
gaben der Bauordnung Elgg. Abweichende Bestimmungen sind
aufgrund der anspruchsvollen Lage bezuglich der dusseren Ge-
baudeabmessungen und der Abstanden gegenuber der Bahn-
linie erforderlich.

Basis fur die Beurteilung der Baugesuche ist, neben dem Ge-
staltungsplan, die jeweils gultige Bauordnung, soweit nicht kan-
tonales Recht oder Bundesrecht vorgehen.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel", Elgg
Erlauternder Bericht nach Art. 47 RPV

Anforderungen

Differenzierung

Baubereiche

Bauliche Dichte

Annahmen zur Regelbebauung

nach BZO:

Fir die Geschossflachenberechnung der
Regelbebauung werden 3 Vollgeschosse
angenommen. Beim Untergeschoss wird
von derselben Geschossflache wie bei
den Vollgeschossen ausgegangen

(UG = VG), fiir das Dachgeschoss von
der Halfte der Geschossflache eines
Voligeschosses (DG = 0.5 VG).

3.4 Gestaltung

Als Grundsatz gilt fur alle Bauvorhaben im Geltungsbereich des
Gestaltungsplans, dass eine "besonders gute" Gesamtwirkung
zu erreichen ist. Mit dem Konkurrenzverfahren, das der Grund-
eigentimer durchgefuhrt hat, sind die Voraussetzungen fir eine
qualitativ hochstehende Uberbauung in hohem Masse gege-
ben. Die in § 71 PBG beschriebenen Kriterien sind wegleitend
fur die Beurteilung im Baubewilligungsverfahren.

Die Differenzierung kann durch die Stellung der Bauten, den
architektonischen Ausdruck (Form und Gestaltung) oder die
Materialisierung und Farbgebung erfolgen.

3.5 Bebauung

Die Lage der Hauptgebaude wird im zugehérigen Plan ausge-
hend vom Richtprojekt mit Baubereichen festgelegt. Haupt-
gebaude mussen innerhalb dieser Baubereiche errichtet wer-
den. Im Sinne einer ausreichenden Projektierungsfreiheit wer-
den die Baubereiche mit einem gewissen Spielraum zum Richt-
projekt festgelegt. Dadurch ist auch eine Differenzierung der
Bauten innerhalb eines Baubereichs méglich. Die Baubereiche
sind auf die rechtskraftigen Waldabstandslinien abgestimmt.
Vorspriinge zwischen den Baubereichen A-B und B-C sind
unzuladssig, weil ansonsten der minimale wohnhygienische und
feuerpolizeiliche Gebadudeabstand unterschritten wiirde.

Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht (iber die gemass BZO
zulassige Geschossflache (inkl. Arealbonus), die Geschoss-
flache des Richtprojekts sowie die im Gestaltungsplan fest-
gelegten Geschossflachen.

Entgegen der BZO-Regelung werden im Gestaltungsplan auch
die dem Wohnen, Arbeiten und sonst dem dauernden Aufent-
halt dienenden R&dumen in Unter- und Dachgeschossen zur an-
rechenbaren Geschossflache hinzugezahlt.

Kat. Nr. | Baubereich BZO| Richtprojekt GP
5395 A 7507 m?|  7'800 m?
B 21842 m?| 2'300 m?
C 42933 m?| 4'400 m?
Total 14'677 m?| 13'984.5 m?| 14'500 m?
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel”, Elgg
Erlauternder Bericht nach Art. 47 RPV

Geschossflachen-
verlagerungen

Gesamthohe

Technische Aufbauten

Geschosszahl

Gebaudelange/-breite

Unterirdische Gebaude

Besondere Gebaude

Die Geschossflache im Gestaltungsplan wurde rund 3.5%
héher angesetzt als im Richtprojekt. Insgesamt wird im Ge-
staltungsplan von der zulassigen Geschossflache nach BZO
(inkl. Arealbonus) nur minimal abgewichen.

Die Verlagerung von Geschossflachen ist zwischen den Bau-
bereichen innerhalb des Geltungsbereichs des Gestaltungs-
plans zulassig. Die Mantellinien der Baubereiche sind so eng
gefasst, dass keine grésseren Verlagerungen méglich sind, sie
bieten jedoch einen Spielraum in der Umsetzung.

Die maximalen Gesamthéhen werden Uber eine H6henkote in
m 0. M. festgelegt. Die Gebaude- und Firsthéhen sowie die
Dachform sind innerhalb der Baubereiche (Mantellinien) frei.

Die technisch bedingten Anlagen kénnen, wenn sie nicht sorg-
faltig gestaltet werden (z.B. éhnliche Materialien wie Fassaden
etc.), die Dachlandschaft stéren. Deshalb wird der Grundsatz
formuliert, dass die Anlagen zu minimieren sind und sich in die
Uberbauung einzuordnen haben.

Die Geschosszahl ist nicht beschrankt; das heisst, die Auftei-
lung der anrechenbaren Geschossflache bzw. der Nutzungen
auf die unterschiedlichen Geschosse ist innerhalb der Bau-
bereiche (Mantellinien) frei.

Aufgrund der anspruchsvollen Parzellenform und der einge-
schrankten Erschliessungsmdéglichkeit sind die Gebaudelangen
und -breiten nicht beschrankt.

Die Baufelder werden aufgrund der anspruchsvollen Topografie
und der einseitigen Erschliessungsméglichkeit Gber eine ge-
meinsame Tiefgarage erschlossen. Diese reicht teilweise Gber
die Baubereiche hinaus. Daher sind unterirdische Geb&ude und
oberirdische Gebaudeteile auch ausserhalb der Baubereiche
zulassig. Diese durfen jedoch max. 3 m Uber das gewachsene
Terrain hinausragen. Damit ein ausgewogenes Gelande mit
maoglichst hoher Aufenthaltsqualitat entsteht, dirfen unterir-
dische Gebaude héchstens bis zu 1 m Gber dem gestalteten
Terrain zum Vorschein kommen.

Im Umfang geméss BZO und unter Beachtung der Gestaltungs-
vorschriften kénnen besondere Gebdude — auch ausserhalb der
Baubereiche — erstellt werden. Der min. Grenzabstand von

3.50 m gemass Art. 54 Abs. 4 BZO darf entlang der sudlichen
Parzellengrenze zur Bahnlinie hin unterschritten werden.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel", Elgg
Erlauternder Bericht nach Art. 47 RPV

Dachgestaltung

Nutzweise

Wohnanteil

Erdgeschossnutzungen

Grundsatz

Quartierplatz

Grunsaum

Zur Erreichung einer ruhigen, harmonischen Dachlandschaft ist
eine einheitliche Dachform zu wahlen. Das Richtprojekt schlagt
hierfur Flachdacher vor. Diese beginstigen die extensive Be-
grinung und somit eine héhere Biodiversitat. Der Anteil an Ter-
rassenflachen wird dabei begrenzt.

3.6  Nutzung

Das Gebiet eignet sich aufgrund seiner Nahe zum Bahnhof und
seiner Lage am Sudhang grundsétzlich far Wohnen. Im Osten
des Gebiets soll eine Mischnutzung mit Wohnen und nicht sté-
renden Betrieben einen geeigneten Ubergang zwischen
Bahnhof und Wohnquartier schaffen.

Die Neubebauung soll ein breites Zielpublikum ansprechen. Ein
Anteil an gemeinnitzigem Wohnungsbau sowie alternative
Wohnformen — welche der sozialen Durchmischung dienen —
werden begrisst.

Gemass BZO darf in der Wohnzone W3 max. % der realisierten
anrechenbaren Geschossflache fir Dienstleistungsbetriebe und
Buros genutzt werden. Mit einem Wohnanteil von mind. 80%
wird diese Regelung verscharft.

Flachen fur publikumsorientierte Erdgeschossnutzungen sind
vorrangig im ostlichen Teil des Baubereichs A vorzusehen. Im
Richtprojekt sind Einrichtungen wie ein Café, eine Kindertages-
statte oder Ahnliches angedacht.

3.7 Freiraum

Der Gestaltungsplan umschreibt die Grundsatze fur die Frei-
raumgestaltung.

Der Quartierplatz dient in erster Linie als Aufenthaltsflache (mit
Sitzgelegenheiten, Bepflanzung etc.), ist aber auch Durch-
gangsort sowie Wendeplatz fur Unterhalts- und Notfahrzeuge.

Der Grinsaum ist der durchgriinte Mantel der Siedlung und
weist eine vielfaltige Vegetation auf. Er dient der Gemeinschaft
als ruhiger Riickzugsort wie auch als Erlebnisspielplatz.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel”, Elgg
Erlauternder Bericht nach Art. 47 RPV

Spiel- und Ruheflachen

Gemeinschaftliche
Ausstattung

Zu- und Wegfahrt

Primare
Fuss-/Veloverbindung

Sekundare Fussverbindung

Fuss- und Veloerschliessung

Die Sicherung der Spiel- und Ruheflachen erfolgt geméss Art.
61 BZO. Werden die Grundsatze zur Freiraumgestaltung und
der Spiel- und Ruheflachen erfillt, kbnnen der Quartierplatz

und der Grinsaum in die Berechnung miteinbezogen werden.

Unter attraktiven Spiel- und Ruheflachen wird ein Angebot ver-
standen, welches mehrere Zielgruppen anspricht, die Flachen
in unterschiedliche Bereiche gliedert und eine disperse Bespie-
lung/Nutzung zulasst.

Far Anlasse udgl. soll ein Raum zur Verfigung stehen, der hin-
reichend ausgestattet und gut zuganglich ist, damit auch Be-
sucher ausserhalb der Siedlung Zugang haben. Mégliche
Standorte kénnten im Bereich der publikumsorientierten Erd-
geschossnutzungen oder rund um den Quartierplatz sein.

3.8  Verkehrserschliessung und Parkierung

Die Zu- und Wegfahrt erfolgt ab der Stutzstrasse im Osten des
Geltungsbereichs. Die Einfahrt in die Tiefgarage soll so nahe
wie mdglich an der Zu- und Wegfahrt positioniert werden.

Aus stadtraumlichen Uberlegungen (gestalterisch/funktional)
sowie aus Grinden des Larmschutzes sollen die Ein- und Aus-
fahrten von Tiefgaragen in das Geb&ude integriert werden. Bei
der Anordnung der Ein- und Ausfahrten sind die technischen
Anforderungen gemass der Verkehrssicherheitsverordnung zu
beachten.

Die fur den 6ffentlichen Fuss- und Veloverkehr bestehende und
wichtige Verbindung vom Bahnhof Elgg zur Stutzstrasse wird
innerhalb des Geltungsbereichs sichergestellt. Das Richtprojekt
schlagt hierfur eine neue, vereinfachte Linienfihrung vor.

Die Durchlassigkeit im nordwestlichen Teil des Geltungsbe-
reichs wird mit der sekundaren Fussverbindung sichergestellt.
Diese soll in erster Linie dem Quartier dienen.

Die primaren und sekundaren Verbindungen werden durch die
arealinterne Fuss- und Veloerschliessung entlang der sudlichen
Grundstiicksgrenze miteinander verbunden. Diese erméglicht
eine gute Erreichbarkeit der einzelnen Gebaude sowohl fur Be-
wohner wie auch fir Besucher.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel", Elgg
Erlauternder Bericht nach Art. 47 RPV

Notzufahrt

Wendebereich

Veloabstellplatze

Autoabstellplatze

Die definierte Minimalbreite der Fuss- und Veloerschliessung
erlaubt es, diesen auch fur Unterhalts-, Umzugs- und Notfahr-
ten zu nutzen. Die genaue Lage und die Dimensionierung der
Notzufahrt sind mit der Feuerwehr im Rahmen des Baubewillli-
gungsverfahrens festzulegen.

Bei der Dimensionierung des Wendekreises sind die techni-
schen Anforderungen gemass der Verkehrssicherheitsver-
ordnung zu beachten.

Gemass Art. 62 Abs. 1 BZO sind bei grésseren Uberbauungen
genligend grosse, leicht zugangliche Abstellflachen fir Velos
bereitzustellen. Im Gestaltungsplan wird die Bemessung ange-
lehnt an die kantonale Wegleitung zur Regelung des Parkplatz-
bedarfs in kommunalen Erlassen festgelegt. Die Norm sieht bei
Wohnnutzungen einen Abstellplatz pro 40 m? Wohnflache vor.
Im Gestaltungsplan werden zwei Veloabstellplatze pro Woh-
nung gefordert.

Fur die Wohniiberbauung sind gemass Anzahl Wohnungen im
Richtprojekt rund 200 Veloabstellplatze vorgesehen. Diese sind
zu mind. 60% in den gedeckten Unterstanden (Velos an-
schliessbar) in unmittelbarerer Nahe der Gebaudezugéange
anzubieten. Die Ubrigen Abstellplatze kénnen an gut zugang-
licher Lage z.B. im Erdgeschoss oder in der Tiefgarage erstellt
werden.

Das Gestaltungsplangebiet befindet sich weitgehend in der OV-
Guteklasse C. Die unmittelbare Nahe zur S-Bahnstation Elgg —
Distanz von ca. max. 300 m (Luftweg) — begtinstigt die Reduk-
tion der Parkplatzzahl.

Der Gestaltungsplan erméglicht durch die Anwendung der kan-
tonalen Wegleitung zur Regelung des Parkplatz-Bedarfs eine
deutlich geringere Anzahl Autoabstellplatze wie die BZO. So
kann die minimal erforderliche Zahl der Autoabstellplatze um
bis zu 50% reduziert werden. Fir das Richtprojekt ergabe dies
einen massgeblichen Minimalbedarf von rund 80 Autoabstell-
platzen.

Fur das Gestaltungsplangebiet gilt aufgrund der Lage zudem
eine maximal zulassige Anzahl Autoabstellplatze. Es gilt der
gleiche Maximalbedarf wie bei den Gemeinden Typ 2 gemaéss
kantonaler Wegleitung unter Berticksichtigung der jeweiligen
OV-Guteklasse. Fir das Richtprojekt ergabe dies einen mass-
geblichen Maximalbedarf von rund 115 Autoabstellplatzen.

Damit ein méglichst attraktiver, verkehrsfreier Freiraum entste-
hen kann, sind die Abstellplatze mit Ausnahme von Besucher-
und rollstuhlgerechten Abstellplatzen sowie der Anlieferung und
weiteren speziellen Bedurfnissen unterirdisch anzulegen.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel”, Elgg
Erlauternder Bericht nach Art. 47 RPV

Mobilitatskonzept

Anteil erneuerbare Energie

Larm

Bei den vorgesehenen Abstellplatzen fir Elektroautos sind die
entsprechenden technischen Installationen sicherzustellen.

Es ist der Bauherrschaft freigestellt, von einer weitergehenden
Reduktion des Abstellplatzbedarfs Gebrauch zu machen. So-
fern eine Reduktion — abweichend zur kantonalen Wegleitung —
erfolgt, muss ein Mobilitatskonzept erstellt werden.

3.9  Umwelt

Es gelten die jeweils gultigen kantonalen Warmdammvorschrif-
ten. Es ist davon auszugehen, dass diese in naher Zukunft ent-
sprechend den Mustervorschriften der Kantone im Energie-
bereich (MuKEn 2014) angepasst werden. Demnach gelten fur
alle Neubauten strengere Anforderungen an die Warmedam-
mung und an die Nutzung erneuerbarer Energie als dies heute
im Rahmen des Minergie®-Labels nachzuweisen ist.

Auf die Festsetzung von Energielabels wurde aufgrund der
rechtlichen Fragestellungen, den Problemen im Vollzug und
den erwahnten kinftigen gesetzlichen Verscharfungen im
Energiebereich bewusst verzichtet.

Von der Nutzung von fossilen Energien ist soweit méglich abzu-
sehen. Dies kann im Gebiet "Antenschnabel" unter anderem
wie folgt erreicht werden:

+  Erdwéarmenutzung in Bereichen, wo dies mdglich ist in
Kombination mit Warmeverbundlésung (wo keine Erd-
warmesonden zuldssig sind)

« Aufbau eines Nahwarmeverbunds auf der Basis der
ARA-Abwarme

«  Solarenergienutzung fur Warmwasseraufbereitung
»  private Holzschnitzelheizung oder im Warmeverbund

Aufgrund des Larmgutachtens in der Beilage wurden diverse
Massnahmen definiert, mit welchen die Planungswerte einge-
halten bzw. Erleichterungen zugesprochen werden kénnen.

Die Einhaltung der Planungswerte erfolgt in erster Linie mit der
Stellung der Bauten. Im Richtprojekt sind die Grundrisse mit
durchgehenden Rdumen, larmabgewandtem Liften und im Be-
reich des Baufelds B mit Atrien gel6st.

Nebst den Bauten ist auch der Aussenraum wo méglich vom
Larm abzuschirmen. Im Richtprojekt erfolgt dies Uber eine
Stutzmauer beim Quartierplatz sowie die Nebenbauten entlang
der Fuss- und Veloerschliessung.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel”, Elgg
Erlauternder Bericht nach Art. 47 RPV

Werkleitungen

Entwasserung

Abfalle

Inkrafttreten

3.10 Versorgung und Entsorgung

Das Areal ist mit den wichtigsten Werkleitungen erschlossen.
Die Erschliessung der einzelnen Gebadude mit Kanalisation,
Wasser, Elektrizitdt und weiteren Medien hat in Absprache mit
den einzelnen Werken zu erfolgen.

Die bestehenden Werkleitungen, insbesondere die regionale
Hauptleitung der Wasserversorgung, sind zu erhalten bzw.
durch eine Verlegung zu sichern.

Die Standorte der Hydranten zur Léschwasserversorgung sind
mit dem zustandigen Feuerwehrkommandanten im Rahmen
des Baubewilligungsverfahrens festzulegen.

Das im Gestaltungsplangebiet anfallende unverschmutzte Me-
teorwasser ist in Anwendung der Gewasserschutzgesetzge-
bung und nach Massgabe des generellen Entwasserungsplans
nach Méglichkeit in geeigneter Weise dem Grundwasser zu-
zufiihren, soweit dies der Baugrund zulasst.

Die Entsorgung erfolgt tlber Containerstandplatze entlang der
Fuss- und Veloerschliessung. Beim Quartierplatz ist ein Wen-
debereich fur Mullfahrzeuge vorzusehen.

3.1 Schlussbestimmung

Der private Gestaltungsplan "Antenschnabel” in Elgg tritt auto-
matisch mit der 6ffentlichen Bekanntmachung der kantonalen
Genehmigung in Kraft.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel", Elgg
Erlauternder Bericht nach Art. 47 RPV

Ortsbauliche Aspekte

Bebauung und Nutzung

Freiraum

Verkehr

Umwelt

4. Auswirkungen

Der Gestaltungsplan schafft die Voraussetzungen fir eine bau-
liche Entwicklung im topografisch, geometrisch wie auch larm-
technisch anspruchsvollen Gebiet "Antenschnabel".

Mit dem Gestaltungsplan wird eine qualitatsvolle Konzeption
und Gestaltung der Uberbauung baurechtlich sichergestellt. Der
Nachweis der ortsbaulich und wohnhygienisch ansprechenden
Integration der Wohnnutzung in das Bahnhofsumfeld Elgg ist
erbracht.

Durch die stadtebaulich differenzierte Ausformulierung der
Wohnbauten entsteht eine grosse Vielfalt an unterschiedlichen
Wohnungstypen, welche sich der Situation angepasst verhal-
ten. Der Larmschutz wird durch die Konzeption der Bauten und
Grundrisse der Wohnungen gewahrleistet.

Die Bestimmungen im Gestaltungsplan schaffen die Voraus-
setzung flr die Entstehung eines hochwertigen Aussenraums.
Das tragfahige Grundgerist besteht aus dem Quartierplatz,
dem Grinsaum sowie der attraktiven Fuss- und Veloerschlies-
sung, welche den Quartierplatz mit dem Bahnhof Elgg ver-
bindet.

Die neue Wohnuberbauung fuhrt wie jede andere Nutzung auch
zu einem zusétzlichen Verkehrsaufkommen von Motorfahr-
zeugen. Dank der guten Erschliessung mit 6ffentlichen Ver-
kehrsmitteln und der Anwendung der kantonalen Wegleitung
zur Regelung des Parkplatz-Bedarfs in kommunalen Erlassen
besteht die Méglichkeit einer Reduktion der Pflichtabstellplatze.
Das attraktive Wegnetz tragt dazu bei, den Fuss- und Velover-
kehr zu férdern.

Die Uberbauung reagiert geschickt auf die Larmsituation.

Der Grundwasserschutz ist gewahrleistet, da nur ein Unterge-
schoss vorgesehen ist.

Besondere Auswirkungen bezuglich Luft, Larm oder Grundwas-
ser, die Gber ein fur Wohnuberbauungen ubliches Mass
hinausgehen, sind nicht zu verzeichnen.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel", Elgg
Erlauternder Bericht nach Art. 47 RPV

Januar bis Februar 2015

Marz 2015

April bis August 2015

Anfang September 2015

9. September 2015

5. Oktober bis 3. Dezember 2015

Dezember 2015 bis Januar 2016

9. Februar 2016

Mitte Februar 2016

Ende Februar 2016

31. Marz 2016

5. Verfahrensablauf

Entwurf Gestaltungsplan
durch Grundeigentimer

Beratung Entwurf Gestaltungsplan
mit Gemeinde Elgg

Uberarbeitung Gestaltungsplan
durch Grundeigentimer

Verabschiedung durch Grundeigentimer und
Gemeinderat Elgg (zuhanden der 6ffentlichen Auflage)

Information Bevélkerung

Offentliche Auflage (60 Tage)
parallele Vorprifung durch ARE

Auswertung der Einwendungen und Vorprifung ARE
durch Grundeigentimer und Gemeinde Elgg
(siehe Mitwirkungsbericht in der Beilage)

Bereinigung Gestaltungsplan
und Besprechung mit den Einwendenden

Unterzeichnung Gestaltungsplan
und Einreichung bei der Gemeinde Elgg

Verabschiedung im Gemeinderat Elgg
(zuhanden der Gemeindeversammlung)

Zustimmung durch Gemeindeversammlung

Genehmigung durch Baudirektion /
Publikation der Genehmigung

Rekursfrist (30 Tage)

Publikation "Datum der Inkraftsetzung"

durch Gemeinde Elgg
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel”, Elgg
Mitwirkungsbericht

Offentliche Auflage

Einwendungen

Kantonale Vernehmlassung

Eingehende Priifung

Antrag 1:
Autofreie Siedlung

Entscheid

Begrundung

1. Einleitung

Der Gestaltungsplan "Antenschnabel" wurde geméass § 7 PBG
vom 5.10.2015 bis 3.12.2015 o&ffentlich aufgelegt. Wahrend
dieser Frist konnte sich die Bevélkerung zum Entwurf dussern
und Einwendungen vorbringen. Zudem wurden die Nachbar-
gemeinden zur Anhérung eingeladen und der Gestaltungsplan
dem Kanton Zurich zur Vorprifung eingereicht.

Innert der Auflagefrist sind 5 Schreiben mit insgesamt 31 Ein-
wendungen bei der Gemeinde Elgg eingegangen. Diese konn-
ten aufgrund Mehrfachnennungen auf die nachfolgenden 24
Antrage zusammengefasst werden.

Mit Schreiben vom 25.11.2015 hat der Kanton Zirich vertreten
durch das Amt fur Raumentwicklung (ARE) zum Gestaltungs-
plan Stellung genommen. Insgesamt wurden 6 Antrage gestellt
sowie weitere Hinweise formuliert.

Samtliche Antrage und Hinweise zum Gestaltungsplan wurden
gesamthaft eingehend geprift. Der vorliegende Bericht nimmt
hierzu Stellung und erlautert die jeweiligen Entscheide.

2. Einwendungen
2.1 Zweck

Ergénzung der Zweck-Bestimmung unter Ziffer 1:

« die Erstellung einer méglichst autofreien Siedlung

Der Antrag wird teilweise bericksichtigt.

Der Gestaltungsplan schafft die Voraussetzungen fur eine bau-
liche Entwicklung im topografisch, geometrisch wie auch larm-
technisch anspruchsvollen Gebiet "Antenschnabel". Er regelt
u.a. die Bebaubarkeit, die Erschliessung wie auch den Larm-
schutz. Die Zielformulierung, welcher die zweckmassige Er-
schliessung sichert, deckt die Verkehrsthematik ausreichend
ab.

Der Grundsatz einer autoarmen Siedlung wird begrisst und die
Bestimmungen zu den Autoabstellplatzen dahingehend ange-
passt (siehe Antrag 14).
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel", Elgg
Mitwirkungsbericht

Antrag 2:
Architekturwettbewerb

Entscheid

Begrindung

Antrag 3:
Gestaltungsspielraum

Entscheid

Begriindung

2.2 Gestaltung

Es ist ein Architekturwettbewerb nach SIA durchzufiihren, um
mdoglichst architektonisch anspruchsvolle Gebaude zu erhalten.

Der Antrag wird nicht beriicksichtigt.

Ein Architekturwettbewerb wurde in Form eines Studienauftrags
zwischen drei Architektenteams im Jahr 2013 bereits durchge-
fuhrt. Das daraus resultierte Siegerprojekt von ADP Architekten
AG liegt diesem Gestaltungsplan zugrunde.

Bei diesem Studienauftrag war die Gemeinde Elgg mit zwei
stimmberechtigten Mitgliedern und einem Experten mit bera-
tender Funktion im Beurteilungsgremium vertreten.

Der Gestaltungsplan engt zu stark ein.

Der Antrag wird nicht bertcksichtigt.

Der Gestaltungsplan schafft die Voraussetzungen fur eine bau-
liche Entwicklung im topografisch, geometrisch wie auch larm-
technisch anspruchsvollen Gebiet "Antenschnabel". Er regelt
u.a. die Bebaubarkeit, die Erschliessung wie auch den Larm-
schutz.

Die Inhalte des Gestaltungsplans sind so festzulegen, dass flr
die Projektierung ein angemessener Spielraum offenbleibt. Das
Grundkonzept darf dabei aber nicht verwassert werden.

Das Immobilienamt des Kantons Zurich und die Gemeinde Elgg
sind der Meinung, mit dem vorliegenden Gestaltungsplan die
Ergebnisse des vorgangig durchgefiihrten Studienauftrags ge-
nigend gesichert und einen hohen Projektierungsspielraum
erhalten zu haben. Hierfiir sprechen die grossziigigen Abmes-
sungen der Baufelder, die Uberschaubaren Bestimmungen und
deren Flexibilitat.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel', Elgg
Mitwirkungsbericht

Antrag 4.
Méchtigkeit der Baukorper

Entscheid

Begriindung

Antrag 5:
Differenzierung & Gliederung

Entscheid

Begrindung

2.3 Bebauung

Die Baukérper sind zu machtig sowohl bezlglich Tiefe/Breite
und Lange als auch beziglich Gebdudehohe. Sie passen nicht
in Ortsbild von Neu-Elgg.

Der Antrag wird nicht bertcksichtigt.

Der Kanton Zurich verlangt von den Gemeinden die Verdich-
tung nach innen. Areale innerhalb des Siedlungsgebiets mit
einer guten OV-Anbindung sind dafiir besonders geeignet. Der
"Antenschnabel" ist ein solches Gebiet wie auch der ganze
stdliche Teil von Neu-Elgg. Der regionale Richtplan schreibt
hier eine hohe bauliche Dichte vor.

Das Gebiet "Antenschnabel" kann ortsbaulich aufgrund der
Topografie auch als Teil des Gleisgurtels (zusammen mit der
Gewerbe- und Industriezone sudlich der Gleise) gelesen
werden. Dabei ist die neue Uberbauung als Bindeglied zwi-
schen dem kleinraumigen Neu-Elgg (Punktbauten) und dem
Gleisgurtel (mittelgrosse Flachdachbauten) zu verstehen. Um
den kleinraumigen Charakter von Neu-Elgg zu wahren, hat die
Verdichtung vielmehr im Gebiet "Antenschnabel" zu erfolgen,
als in Neu-Elgg selbst.

Dabei ist zu bemerken, dass es sich bei einem Gestaltungsplan
auch nicht um eine Baufreigabe sondern um eine planungs-
rechtliche Grundlage handelt. Die Einordnung der letztend-
lichen Neubebauung wird im Rahmen des Baubewilligungsver-
fahrens nochmals im Detail geprift.

Eine Differenzierung der Fluchten und Héhen ist einzufuhren,
um lange monotone und unfreundliche Fassaden-Fluchten zu
vermeiden. Trotz der ungiinstigen Parzellenform (lang und
schmal, Gelandeneigung) sind horizontale Versatze vorzu-
schreiben.

Die neuen Gebaude sollten in sich gegliedert und die Héhen
unterschiedlich sein. Dadurch wiirde es lebendiger wirken und
sich anpassen.

Der Antrag wird teilweise beriicksichtigt.

Der Gestaltungsplan verflgt bereits tiber eine hohe Differenzie-
rung. Im Baubereich A werden Punktbauten auf einem Sockel
vorgeschrieben, welche Durchblicke erméglichen. Der Baube-
reich B ist deutlich weniger hoch. Der Baubereich C enthalt
mehrere Fassadenknicke.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel”, Elgg
Mitwirkungsbericht

Anpassung der Bestimmungen

Antrag 6:
Reduktion Geschosszahl

Entscheid

Begriindung

Antrag 7:
Gebaudehohe Kopfbau

Entscheid

Begrindung

Zudem sind in den drei Baubereichen insgesamt sechs ver-
schiedene Gesamthohen festgelegt.

Eine weitergehende Differenzierung in horizontale und vertikale
Versatze wirde den Projektierungsspielraum (siehe Antrag 3)
zu stark einschréanken. Der Gestaltungsplan erméglicht durch
den vorhandenen Projektierungsspielraum das Versetzen der
Bauten zueinander, sei es horizontal oder vertikal. Der Erlaute-
rungsbericht wird dahingehend angepasst.

Eine grundsatzliche Differerenzierung der Bauten in den drei
Baubereichen, welche dem Ausdruck einer uniformen Gesamt-
Uberbauung entgegenwirkt, wird jedoch begriisst.

Die Bestimmungen zur Gestaltung werden wie folgt erganzt:

Die Bauten innerhalb der drei Baubereiche sind architektonisch
differenziert auszugestalten.

Die Baukuben sind auch h6henmassig zu versetzen, die maxi-
malen Héhen sind differenziert festzusetzen. Dazu ist ab-
schnittsweise die maximale Geschosszahl um ein Geschoss zu
reduzieren.

Der Antrag wird nicht beriicksichtigt.

Der Gestaltungsplan differenziert bezuiglich Gesamthéhen be-
reits stark. So sind in den drei Baubereichen insgesamt sechs
verschiedene Gesamthéhen festgelegt. Die Gesamthéhen be-
finden sich zudem deutlich unter den maximalen Firsthéhen,
welche gemass BZO mdglich wéren.

Im Besonderen ist die Gebdudehoéhe im ersten Kubus im Osten
zu reduzieren. Die Einordnung ins Gelédnde mit der Sichtweise
fur die Fussgénger, die aus der tiefliegenden SBB-Unterfiihrung
zur Stutzstrasse aufsteigen, ist absolut ungenigend. Die Héhe
ist zu dominant.

Der Antrag wird nicht berticksichtigt.

Beim ersten Kubus im Osten des Grundstiicks handelt es sich
um den Kopfbau des Quartiers "Antenschnabel". Aus stidte-
baulicher Sicht ist im Kontext mit dem Bahnhof von Elgg eine
Akzentuierung des Siedlungsauftakts durchaus sinnvoll. Zudem
kann dadurch innerhalb des Baubereichs A eine weitere Diffe-
renzierung erreicht werden. Es ist festzuhalten, dass der Kopf-
bau nicht héher ist als das Attikageschoss der dahinterliegen-
den Punktbauten.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel”, Elgg
Mitwirkungsbericht

Antrag 8:
Regelung Gebaudelange

Entscheid

Begrindung

Antrag 9:
Geneigte Dacher

Dabei ist zu bemerken, dass es sich bei einem Gestaltungsplan
nicht um eine Baufreigabe, sondern um eine planungsrechtliche
Grundlage handelt. Die Einordnung der letztendlichen Neube-
bauung inkl. Kopfbau muss aber im Rahmen des Baubewiillli-
gungsverfahrens sicher nochmals im Detail geprift werden.

Die oberirdischen Gebaudelangen missen in Anlehnung an die
BZO begrenzt werden. Es sollten Baufelder ausgeschieden
werden und zwischen diesen mussen gréssere Freirdume ge-
schaffen werden. Die Baufelder durfen nicht als eine Gross-
Uberbauung Gberbaut werden, sondern mussen sich gestalte-
risch voneinander differenzieren.

Der Antrag wird nicht berticksichtigt.

Die geschlossene Bauweise entlang der Bahnlinie ist eine zwin-
gende Voraussetzung, um die hohen Anforderungen an den
Larmschutz zu erflllen. Die drei Baubereiche unterscheiden
sich dabei stark voneinander (A = Punktbauten auf Sockel, B =
Zeilenbau, C = geknickter Kamm).

Durch die Anordnung der Bauten entstehen auf der Nordseite
larmabgewandte Hofsituationen. Diese Freirdume waren bei
einer Bebauung mit Einzelbauten mit einer max. Geb&udelénge
gemass BZO von 48 m vollstandig dem Larm ausgesetzt und
dementsprechend unattraktiv fur den Aufenthalt.

Im langen Baubereich A wird durch die Einfihrung von Frei-
raumkorridoren die Gliederung der Bauten erzwungen. So ent-
steht eine durchlassige Bebauung — mit mehreren einzelnen
Punktbauten auf einem gemeinsamen Sockel — und keine
geschlossene Grossuberbauung.

Der Baubereich B ist mit rund 55 m zwar langer als die BZO-
Vorgabe, daflr jedoch auch deutlich weniger hoch, als wenn
nach BZO gebaut wirde.

Durch das Abknicken des Baubereichs C wirkt der darin még-
liche Baukérper deutlich weniger lang, als wenn er in einer
Flucht stehen wiirde. Zudem entsteht dadurch der fir die Sied-
lung wichtige Quartierplatz.

Die Bestimmungen zur Geb&audehéhe sind so zu gestalten,
dass auch mit geneigten Dachern gegeniber flachen Dachern
keine Nutzungsbeschrankung entsteht.

Geneigte Dacher mussen zulassig sein. Die gestalterische
Freiheit ist zu 6ffnen.

6
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel", Elgg
Mitwirkungsbericht

Entscheid

Begrundung

Antrag 10:
Erdgeschossnutzungen

Entscheid

Begrundung

Anpassung der Bestimmungen

Die Dachflachen sollten mehrheitlich geneigt sein, was verein-
zelte Dachterrassen nicht ausschliesst. Das Flachdach passt
nicht zum Ortsbild von Neu-Elgg.

Der Antrag wird teilweise beriicksichtigt.

Geneigte Dacher sind unter Einhaltung der Gesamthéhen zu-
lassig und dies ohne Nutzungsbeschrankung. Denn innerhalb
der Mantellinien der Baubereiche ware theoretisch ca. die
doppelte Geschossflache realisierbar, als gemass Ziffer 5,
Absatz 4 zulassig. Der Spielraum fir die Ausschépfung der
max. zulassigen Ausnitzung ist somit unabhangig von der
Dachform gegeben. Auf eine Festschreibung der Dachform in
den Bestimmungen wird jedoch — zur Wahrung des Planungs-
spielraums — verzichtet.

Entscheidend fur die Wahrung des Elgger Ortsbildes ist jedoch
nicht nur die Dachform, sondern auch die Héhe der Bauten. So
wurde im Gestaltungsplan durch die Festlegung einer max. Ge-
samthohe die Aussicht von und auf die dahinterliegenden Bau-
ten (u.a. inventarisierte Kosthauser) in Neu-Elgg sichergestellt.

2.4  Nutzung

Im Erdgeschoss sind 50% der Flachen einer éffentlichen publi-
kumsorientierten oder gewerblichen Nutzung zuzufiihren. Es
sind Praxen, Laden, Gastrobetriebe, Biiros, Dienstleistungser-
bringer, ein 6ffentlicher Gemeinschaftsraum von mindestens
100 m? etc. erlaubt.

Der Antrag wird teilweise beriicksichtigt.

Gemass Ziffer 6, Absatz 1+2 sind die gewiinschten Nutzungen
zulassig bis zu einem Anteil von 20% der zuldssigen anrechen-
baren Geschossflachen. Dies ergibt eine Geschossflache von
2'900 m’. Werden diese allesamt im Erdgeschoss unterge-
bracht, ergibt dies gar mehr als 50% der Erdgeschossflachen.

Jedoch wird infrage gestellt, ob eine entsprechende Nachfrage
fur solche Nutzungen besteht. Um Leerstédnde zu vermeiden,
wird die Kann- einer Muss-Formulierung vorgezogen.

Der geforderte Gemeinschaftsraum mit einer Mindestgrésse
von 100 m? ist bereits in den Bestimmungen enthalten.

Die Bestimmung zu den Ergeschossnutzungen wird wie folgt
angepasst:

Publikumsorientierte Nutzungen sind priméar an der im Situa-
tionsplan bezeichneten Stelle im Erdgeschoss unterzubringen.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel", Elgg
Mitwirkungsbericht

Antrag 11:
Gemeinnutz. Wohnungsbau

Entscheid

Begrindung

Antrag 12:
Wohnungsmix, Wohnformen

Entscheid

Begrindung

30% der Wohnflachen sind dem gemeinnitzigen Wohnungsbau
vorzubehalten. Diese Vermieter missen sich verpflichten, das
Modell der Kostenmiete anzuwenden.

Der Antrag wird nicht bertcksichtigt.

Die Realisierung einer Wohnuiberbauung ist aufgrund der lang-
gezogenen, schmalen Grundstiicksform und der topogra-
fischen, larmexponierten Lage anspruchsvoll. Dies erfordert
qualitativ hochstehende Bauten, bei welchen mit héheren Bau-
kosten gerechnet werden muss.

Gemass Vorlage "Mindestanteil an preisginstigem Wohnraum"
der kantonalen Volksabstimmung vom 28. September 2014
(noch nicht in Kraft), sieht die Anderung im PBG die Méglichkeit
vor, einen Mindestanteil an preisglinstigem Wohnraum festzu-
legen, sofern Gestaltungspléne zu erhéhten Ausnitzungsmaég-
lichkeiten fuhren. Dies ist im Gebiet "Antenschnabel” nicht der
Fall, da die Ausnitzung nicht héher sein soll, wie wenn nach
BZO gebaut werden wirde.

Zudem kénnen im Gestaltungsplan keine Vorschriften (inkl.
Kontrolle) zur Vermietung der Bauten getroffen werden.

Der Gestaltungsplan wird aus diesen Griinden méglichst offen
formuliert. Dadurch sind verschiedene Wohnformen und Eigen-
tumsverhaltnisse méglich, so auch der gemeinnitzige Woh-
nungsbau. Eine entsprechende Formulierung wurde in den Er-
lauterungsbericht aufgenommen.

Es soll eine Siedlung entstehen, die ein Wohnen der verschie-
denen Generationen neben- und miteinander férdert. Dieser
Aspekt ist beim Wohnungsmix zu berlicksichtigen.

Es sollen verschiedene Wohnformen wie studentisches Woh-
nen, Wohngemeinschaften, alters- und behindertengerechtes
Wohnen ermdéglicht werden. 30% der Wohnungen sollen Fami-
lien vorbehalten werden. Dabei sollen Belegungsvorschriften
beachtet werden mussen.

Der Antrag wird nicht berticksichtigt.

Der Gestaltungsplan schafft die Voraussetzungen fir eine bau-
liche Entwicklung im topografisch, geometrisch wie auch larm-
technisch anspruchsvollen Gebiet "Antenschnabel". Er regelt
u.a. die Bebaubarkeit, die Erschliessung wie auch den Larm-
schutz. Dartber hinaus wird der Gestaltungsplan moglichst
offen formuliert. Die gewlinschten Wohnformen sind so allesamt
zulassig und eine entsprechende Durchmischung wird begrusst.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel”, Elgg
Mitwirkungsbericht

Antrag 13:
Flachenvorgabe Freiraum

Entscheid

Begrindung

Anpassung der Bestimmungen

Die Fixierung von Belegungsvorschriften etc. widerspricht je-
doch der erforderlichen aktuellen und zukinftigen Flexibilitat
(u.a. Planungsspielraum geméass PBG).

2.5 Freiraum

Die Freirdaume mussen kindergerecht und familienfreundlich er-
stellt werden und sollen einer gemeinschaftlichen Nutzung die-
nen. Von den minimalen Flachenvorgaben geméss Artikel 61
BZO darf nicht abgewichen werden.

Far Familien braucht es kindgerechten, méglichst naturnah ge-
stalteten Spiel- und Bewegungsraum. Und es braucht Raum,
um Begegnungen zu erméglichen (drinnen und draussen).

Der Antrag wird beriicksichtigt.

Die Ansicht wird geteilt, dass die Freiraume kindgerecht und
familienfreundlich erstellt werden und der Gemeinschaft dienen
sollen. Diese sollen entsprechend den diversen méglichen
Wohnformen aber auch von Jugendlichen, dlteren und betagten
Menschen sowie Alleinstehenden genutzt werden kénnen.
Folglich wird im Aussenraum eine "Gestaltung fiir Alle" ange-
strebt.

Aufgrund der Grundstticksform ist die Einhaltung von Artikel 61
BZO anspruchsvoll. Mit dem vorgesehenen Quartierplatz und
der Velo- und Fusswegerschliessung (Aufenthaltsweg, weitge-
hend ohne Autoverkehr) sowie dem begriinten und baumbe-
standenen Grinsaum als Ruickgrat der Siedlung kénnen genug
Spiel- und Ruheflachen realisiert und die Flachenvorgabe ge-
mass BZO erfullt werden.

Die Bestimmungen zum Freiraum werden wie folgt erganzt bzw.
angepasst:

Grinsaum

Die im Gestaltungsplan bezeichneten Bereiche sind mit ver-
schiedenen Bdumen, Stréduchern und Wiesen zu bepflanzen.
Dabei ist auf eine hohe Artenvielfalt Wert zu legen.

Spiel- und Ruhefldchen

... Der Quartierplatz sowie der Griinsaum diirfen bei der Be-
rechnung der minimalen Fldchenvorgabe geméss Art. 61 BZO
unter Einhaltung von Absatz 1 eingerechnet werden.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel", Elgg
Mitwirkungsbericht

Antrag 14:
Autofreie Siedlung

Entscheid

Begriindung

Erganzung der Bestimmungen

2.6  Verkehrserschliessung und Parkierung

Es ist eine verkehrsfreie Siedlung anzustreben. Oberirdisch dur-
fen nur Besucherparkplatze fur das Gewerbe und fur die publi-
kumsorientierte Nutzung erstellt werden. Es ist ein Mobilitats-
konzept zu erstellen, damit die unterirdische Parkierungsanlage
moglichst klein gehalten werden kann.

Die ganze Siedlung "Antenschnabel" ist sowohl oberirdisch als
auch unterirdisch autofrei zu gestalten. Dazu sind geeignete
Massnahmen zu erlassen, damit dies auch in Zukunft wahrend
der Nutzung der Siedlung gewahrleistet wird.

Aufgrund der Nahe zum Bahnhof und Quartierladen sowie den
(allenfalls erhéhbaren) Mobility-Parkplatzen kénnte auf den Bau
von teuren Tiefgarageplatzen verzichtet (oder teilweise verzich-
tet) werden — zugunsten z.B. der geneigten Dachflachen. Ein
Teil der Wohnungen ware somit fir eine Klientel bestimmt, die
bewusst auf ein Auto verzichtet.

Der Antrag wird teilweise bericksichtigt.

Der Grundsatz einer méglichst autoarmen Siedlung an dieser
Lage wird begrisst. So wird im Gestaltungsplan bereits unmit-
telbar nach der Zu- und Wegfahrt der Autoverkehr in die Tiefga-
rage gefuhrt. Der Gbrige Aussenraum bleibt bis auf einzelne
Not-, Umzugs- und Entsorgungsfahrten vom motorisierten Ver-
kehr verschont.

Die Idee einer reduzierten Tiefgarage wird in die Bestimmungen
aufgenommen. So wird anstelle der BZO-Regelung auf die
"Wegleitung zur Regelung des Parkplatz-Bedarfs in kommuna-
len Erlassen” (Baudirektion Kanton Zurich, Oktober 1997) abge-
stutzt und entsprechend der OV-Erschliessung eine Reduktion
der Pflichtparkplatze vorgesehen. Durch diese Anpassung kann
die Zahl der Autoabstellplatze um bis zu 50% reduziert werden.
Zudem wird die maximale Anzahl Autoabstellplatze beschrankt.

Das geforderte Mobilitatskonzept ist als weitere Mdglichkeit zur
Unterschreitung der PP-Vorgaben bereits in den Bestimmungen
enthalten.

Die Bestimmungen zu den Autoabstellplatzen werden wie folgt
angepasst:

Fiir die Bemessung der Anzahl Autoabstellplétze ist die "Weg-
leitung zur Regelung des Parkplatz-Bedarfs in kommunalen
Erlassen" der Baudirektion Kanton Zirich unter Berticksichti-
gung der OV-Erschliessung anzuwenden. Zusétzlich ist eine
maximal zuldssige Anzahl Autoabstellplétze entsprechend den
Gemeinden Typ 2 einzuhalten.
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Suter + von Kanel « Wild < AG



Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel”, Elgg
Mitwirkungsbericht

Antrag 15:

Parkierung flr Elektroautos

Entscheid

Begriindung

Erganzung der Bestimmungen

Antrag 16:
Veloparkierungsanlage

Entscheid

Begriindung

Antrag 17:
Fuss-/ Velowegverbindung

Entscheid

Begriindung

In einer méglicherweise zu erstellenden Parkierungsanlage fir
Motorfahrzeuge, sollen Parkplatze fur Elektroautos mitsamt
Stromanschluss fir die Aufladung zur Verfigung stehen.

Der Antrag wird bertcksichtigt.

Der Antrag wird als zweckméassige Ergédnzung der Bestim-
mungen erachtet.

Die Bestimmungen zu den Autoabstellplatzen werden wie folgt
erganzt:

Von den unterirdischen Autoabstellplédtzen sind 10% auf
Elektroautos auszurichten.

Auf der Seite von Neu-Elgg ist eine Veloparkierungsanlage neu
zu erstellen fur die Pendler, die von Neu-Elgg auf den Zug
gehen.

Der Antrag wird nicht berucksichtigt.

Nordseitig der Bahnlinie auf den Gemeindegrundstiicken Kat.
Nrn. 3869/3870 an der Stutzstrasse (unmittelbar nérdlich vom
Zugang zur Bahnhofsunterfihrung) befinden sich bereits ge-
deckte offentliche Veloabstellplatze. Aus Sicht der Gemeinde
sind diese ausreichend. Sollte sich eine héhere Nachfrage
abzeichnen, wird an diesem Standort eine Erweiterung geprift.

Es muss eine Fuss- und Velowegverbindung durch das Gebiet
"Antenschnabel" von der Briicke nach Neu-Elgg bis zur Klaran-
lage geschaffen werden.

Der Antrag wird teilweise beriicksichtigt.

Das Anliegen kann nicht innerhalb des Gestaltungsplans abge-
wickelt werden, da die verlangte Fuss- und Veloverbindung
Uber den Geltungsbereich des Gestaltungsplans hinausgeht.
Der Antrag ist somit Sache der Gemeinde Elgg. Im Sinne des
Antrags werden im Gestaltungsplan keine Festlegungen
getroffen, welche eine Umsetzung des Anliegens verhindern
wirden.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel", Elgg
Mitwirkungsbericht

Antrag 18:
Energievorgabe

Entscheid

Begrundung

Antrag 19:
Holzbau

Entscheid

Begriindung

Antrag 20:
Keine Schallschutzwande

Entscheid

Begriindung

2.7 Umwelt

Die Siedlung ist geméass den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft
zu erstellen. Konkretisiert durch den jeweils aktuellen SIA
Effizienzpfad Energie 2040.

Der Antrag wird nicht beriicksichtigt.

Die Festschreibung von privaten Energielabels entspricht nicht
dem Zweck eines Gestaltungsplans, weshalb bewusst darauf
verzichtet wurde. Der Gestaltungsplan enthalt, mit der Einhal-
tung der Grenzwerte gemass den kantonalen Warmedammvor-
schriften und der absehbaren Integration der Mustervorschriften
der Kantone im Energiebereich (MuKEn), bereits erhéhte ener-
getische Anforderungen.

Die Bestimmung zum Anteil erneuerbare Energie wird jedoch
verscharft.

Es sind Holzbauten zu erstellen.

Der Antrag wird nicht bertcksichtigt.

Im Sinne eines moglichst offenen Gestaltungsplans mit ausrei-
chend Planungsspielraum geméass PBG wird von Vorschriften
bezlglich Konstruktion und Materialien abgesehen. Ausserdem
wird infrage gestellt, ob mit einem Holzbau die larmtechnisch
notwendige Masse flr diese larmexponierte Lage erbracht
werden kann.

Es durfen keine Schallschutzwéande erstellt werden.

Der Antrag wird teilweise beriicksichtigt.

Der Larmschutz hat grundsatzlich durch die Bauten selbst und
die Grundrissanordnung zu erfolgen. Larmschutzwéande sind
keine vorgesehen. Allenfalls kann jedoch die Aussenraum-
qualitat im Bereich des Quartierplatzes durch funktionale Stitz-
mauern und Nebenbauten (besondere Gebaude) — welche den
Larm abschirmen — gesteigert werden.

12
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel", Elgg
Mitwirkungsbericht

Erganzung der Bestimmungen

Antrag 21:
Keine Mobilfunkantennen

Entscheid

Begriindung

Antrag 22:
Begrunung der Bauten

Entscheid

Begrindung

Die Bestimmungen zum Larm werden wie folgt erganzt:

Der Larmschutz hat prim&r mit der Stellung der Bauten und der
Grundrissanordnung zu erfolgen.

Es durfen keine Mobilfunkantennen erstellt werden.

Der Antrag wird nicht bertcksichtigt.

Innerhalb des Siedlungsgebietes sind Mobilfunkanlagen in der
Regel zonenkonform. Erfillt ein Vorhaben die bau- und umwelt-
schutzrechtlichen Anforderungen (Baubewilligungsverfahren
nétig), so hat der Gesuchsteller einen Anspruch auf Erteilung
der Bewilligung.

Ein gebietsweises Verbot von Mobilfunkanlagen im Sinne von
§ 78 PBG darf nur im Rahmen von &sthetischen oder heimat-
schutzrechtlichen Aspekten vorgenommen werden. Beim
"Antenschnabel" handelt es sich nicht um ein solches empfind-
liches Gebiet. Kommunale Verscharfungen zum Schutz vor NIS
sind nicht zulassig.

Die Flachdacher sind zu begriinen, und das Begriinen der Fas-
saden ist anzustreben. Zur Starkung der Biodiversitat muss ein
Konzept erstellt werden, welches die heutige Artenvielfalt und
den Lebensraum der Tiere mindestens nicht verkleinert.

Aspekte wie Okologie / Naturnéhe oder neue Wohnformen sind
zu wenig bericksichtigt bzw. nicht ersichtlich:

+  Denkbar ware z.B. eine Form von Fassadenbegrinung mit
sommergrinen Pflanzen zur Beschattung.

*  Generell sollt der Anteil an begriintem Raum deutlich er-
héht werden.

Der Antrag wird teilweise berticksichtigt.

In den Bestimmungen ist die Begriinung der Flachd&cher be-
reits vorgeschrieben. Diese wird zudem beziglich Terrassen-
nutzung weiter verscharft. Von einer Pflicht zur Fassadenbe-
grinung wird abgesehen, da solche Installationen die Nut-
zungsmaoglichkeiten der Fassaden einschranken (z.B. fir
Photovoltaikanlagen etc). Zudem sind Fassadenbegriinungen
sehr unterhaltsintensiv und somit mit wiederkehrenden Kosten
verbunden.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel”, Elgg
Mitwirkungsbericht

Ergénzung der Bestimmungen

Antrag 23:
Intensive Dachbegriinung

Entscheid

Begrundung

Antrag 24:
Vorteil fr Elgger Gewerbe

Entscheid

Begriindung

Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist ohnehin ein Um-
gebungskonzept einzureichen. Zur Erhaltung der Biodiversitat
wird in den Bestimmungen zum geplanten Griinsaum zudem
eine vielféaltige Bepflanzung gefordert (siehe Antrag 13).

Die Bestimmung zur Dachgestaltung wird wie folgt erganzt:

... Dabei diirfen max. 30% der gesamten Dachfldchen als Ter-
rassen genutzt werden.

Falls das Flachdach aus Rentabilitatsgriinden beibehalten wird,
kénnten die Dacher wenigstens intensiv begriint werden (nicht
nur mit Gras).

Der Antrag wird nicht berticksichtigt.

Ein intensiv begriintes Flachdach bedingt eine viel héhere Sub-
stratschicht als extensiv begriinte Dacher. Unter Beibehaltung
der durchschnittlichen Geschosshéhen missten somit ebenfalls
die zulassigen Gesamthéhen nach oben korrigiert werden.
Zudem sind intensiv begriinte Flachdacher sehr aufwendig,
nicht nur in der Erstellung, sondern auch im Unterhalt.

2.8 Diverses

Mindestens 20% des Auftragsvolumens beim Bau der Geb&ude
muss an das Elgger Gewerbe vergeben werden.

Der Antrag wird nicht beriicksichtigt.

Die Vergabe von Bauarbeiten ist nicht Bestandteil eines Gestal-
tungsplans und kann somit nicht in den Bestimmungen festge-
schrieben werden.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel", Elgg
Mitwirkungsbericht

Antrag 1:
Darstellung der Tiefgarage

Entscheid

Begrindung

Antrag 2:

Richtprojekt in GP verankern

Entscheid

Begrundung

Antrag 3:
Unterirdische Gebaude

Entscheid

3. Kantonale Vorprufung

3.1 Antrage zum Situationsplan

Zur Klarstellung der Gestaltungsplaninhalte empfehlen wir, im
Zusammenhang mit der Zu- und Wegfahrt auch die Tiefgarage
im Situationsplan zu bezeichnen sowie die Quer- und Langs-
schnitte der Baubereiche A, B und C entsprechend zu benen-
nen.

Der Antrag wird bericksichtigt.

Der Antrag wird als zweckmassige Erganzung des Situations-
plans erachtet. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um einen
Informationsinhalt.

3.2 Antrage zu den Bestimmungen

Fur die Beurteilung des Bauprojekts im Rahmen des Baubewilli-
gungsverfahrens empfehlen wir, das Richtprojekt "Antenschna-
bel" als wegleitend im Gestaltungsplan zu verankern.

Der Antrag wird nicht berticksichtigt.

Die Inhalte des Gestaltungsplans sind so festzulegen, dass fir
die Projektierung ein angemessener Spielraum offenbleibt. Das
Grundkonzept darf dabei aber nicht verwéssert werden.

Das Immobilienamt des Kantons Zurich und die Gemeinde Elgg
sind der Meinung, mit dem vorliegenden Gestaltungsplan die
Ergebnisse des vorgangig durchgefiuhrten Studienauftrags ge-
nugend gesichert und einen ausreichenden Planungsspielraum
gemaéss PBG erhalten zu haben. Kanton und Gemeinde ver-
zichten deshalb bewusst auf eine Verankerung des Richtpro-
jekts und sind der Ansicht, dass der Gestaltungsplan das Kor-
sett um das Richtprojekt gentigend eng geschniirt hat.

Gemaéss Bestimmung Ziffer 5, Absatz 11 kénnen die unterir-
dischen Gebaude aus dem gewachsenen und dem gestalteten
Terrain herausragen. Im Sinne eines qualitatsvollen Aussen-
raums wird empfohlen, darauf zu verzichten.

Der Antrag wird nicht berticksichtigt.
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Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel”, Elgg
Mitwirkungsbericht

Begrindung

Antrag 4:
Grunanteil auf Dachern

Entscheid

Begriindung

Ergénzung der Bestimmungen

Antrag 5:
Zu- und Wegfahrt

Entscheid

Begrindung

Ergénzung der Bestimmungen

Aufgrund des stark abfallenden Geléandes im Bereich des Quar-
tierplatzes ist es nicht méglich, die Tiergarage gesamthaft un-
terhalb des gewachsenen Terrains unterzubringen. Der Quar-
tierplatz hat eine moéglichst ebene Flache aufzuweisen, damit er
einerseits als Wendeplatz fur Entsorgungsfahrzeuge etc. und
andererseits als bespielbare Flache fur die Bewohnerschaft
genutzt werden kann. Die sich gegen die Bahnlinie ergebende
Stutzmauer im Bereich des Quartierplatzes dient zudem als
Larmschutz fur den Aussenraum. In Anbetracht der topogra-
fischen Verhaltnisse und der max. Héhenbeschrankung tber
dem gewachsenen bzw. gestalteten Terrain wird die bestehen-
de Formulierung als angemessen erachtet.

Zusammen mit den Bestimmungen zum Freiraum gemass Ziffer
7 wird eine attraktive Gestaltung des Aussenraums sicherge-
stellt.

Damit ein gewisser Griuinanteil auf den Dachern sichergestellt
werden kann, wird empfohlen, einen maximalen Flachenanteil
der méglichen Terrassen festzulegen.

Der Antrag wird berucksichtigt.

Der Antrag wird als zweckmassige Ergénzung der Bestim-
mungen erachtet.

Die Bestimmung zur Dachgestaltung wird wie folgt erganzt:

... Dabei diirfen max. 30% der gesamten Dachflachen als Ter-
rassen genutzt werden.

Bei der Bestimmung Ziffer 8, Absatz 1 zur Zu- und Wegfahrt
wird empfohlen, diese hinsichtlich der unterirdischen Bereiche
der Tiefgarage zu ergénzen.

Der Antrag wird bertcksichtigt.

Der Antrag wird als zweckmassige Erganzung der Bestim-
mungen erachtet.

Die Bestimmung zur Zu- und Wegfahrt wird wie folgt erganzt:

Die Erschliessung der Tiefgarage hat direkt und so kurz wie
topografisch méglich zu erfolgen.
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Antrag 6:
Archaologische Zone

Entscheid

Begriindung

Energie

Entscheid

Begrundung

Anpassung der Bestimmungen

Ry i L e PR (o

3.3  Antrage zum Erlauterungsbericht

Das Kapitel 3.9 Umwelt ist mit folgendem Hinweis zur Arch&o-
logie zu erganzen:

Das Gestaltungsplangebiet ist méglichst friih vor der Realisie-
rung konkreter Bauprojekte zu sondieren. Der Baubeginn ist der
Kantonsarché&ologie so friih wie méglich mitzuteilen.

Kommen bei den Sondierungen archdologische Funde oder
Befunde zum Vorschein, sind diese sachgeméss auszugraben,
zu untersuchen und zu dokumentieren. Der Kantonsarch&ologie
ist dafiir die notwendige Zeit einzurdumen. Anweisungen der
Kantonsarché&ologie ist Folge zu leisten.

Der Antrag wird bertcksichtigt.

Der Antrag wird als zweckmassige Erganzung des Erlaute-
rungsberichts erachtet. Da weder in den Bestimmungen noch
im Situationsplan eine Festlegung zur archdologischen Zone
definiert wurde, wird der Antrag im Kapitel 1.2 Planungsgrund-
lagen des Erlauterungsberichts abgehandelt.

3.4 Materielle Hinweise

Es wird empfohlen, die Warmedammvorschriften nicht nur hin-
sichtlich Heizwarmebedarf (Teil 1), sondern gesamthaft (Teil 1
und Teil 2) zu verscharfen.

Der Hinweis wird bericksichtigt.

Der Hinweis wird als zweckmassige Anpassung der Bestim-
mungen erachtet.

Die Bestimmung zur Energie wird wie folgt angepasst:

Héchstens 60% des zuldssigen Warmebedarfs fiir Heizung und
Warmwasser darf mit nicht erneuerbaren Energien gedeckt
werden. Vorbehalten bleiben die Vorgaben des kantonalen
Rechts.
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Lufthygiene

Entscheid

Begrundung

Anpassung der Bestimmungen

Im Sinne einer Vorbildfunktion des Kantons sowie im Hinblick
auf die lufthygienische Situation und zur vorsorglichen Vermei-
dung von Verkehrsemissionen wird empfohlen, die Autoabstell-
platz-Bestimmung gemass Ziffer 8.9 anstatt auf die BZO auf die
"Wegleitung zur Regelung des Parkplatz-Bedarfs in kommuna-
len Erlassen" (Baudirektion Kanton Zrich, Oktober 1997) ab-
zustutzen und entsprechend der OV-Erschliessung eine Reduk-
tion der Pflichtparkplatze vorzusehen.

Mdéglichkeiten zur Mehrfachnutzung von Parkplatzen sowie zur
Gemeinschaftsnutzung von Parkierungsanlagen sind bei Fest-
legung des Parkplatzbedarfs zu berticksichtigen. Fiir Kunden-
und Besucher-Parkplatze wird empfohlen, eine im Hinblick auf
eine Verkehrsumlagerung auf 6ffentliche Verkehrsmittel len-
kungswirksame Parkplatz-Bewirtschaftung festzulegen (nut-
zungsgebunden und gebuhrenpflichtig degressiv ab der ersten
Minute).

Der Hinweis wird teilweise berticksichtigt.

Der Antrag wird als zweckmassige Erganzung der Bestim-
mungen erachtet. Von der Festschreibung einer Bewirtschaf-
tung der wenigen Kunden- und Besucher-Abstellplatze wird
jedoch abgesehen. Sollten sich aufgrund der Bahnhofsnahe
Probleme bezuglich Fremdparkierung ergeben, kann die Bewirt-
schaftung nachtraglich erfolgen.

Die Bestimmungen zu den Autoabstellplatzen und dem Mobili-
tatskonzept werden wie folgt angepasst:

Fir die Bemessung der Anzahl Autoabstellplatze ist die "Weg-
leitung zur Regelung des Parkplatz-Bedarfs in kommunalen
Erlassen" der Baudirektion Kanton Ziirich unter Beriicksichti-
gung der OV-Erschliessung anzuwenden. Zusétzlich ist eine
maximal zuldssige Anzahl Autoabstellplédtze entsprechend den
Gemeinden Typ 2 einzuhalten.

Mit dem Baugesuch ist ein Mobilitdtskonzept einzureichen,
sofern der minimal erforderliche Abstellplatzbedarf geméss
kantonaler Wegleitung unterschritten wird. ...
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Larmschutz

Anpassung der Bestimmungen

Entscheid

Begriindung

Nachflihrung
Nutzungsplanung

Entscheid

Mit den Bestimmungen wird die Einhaltung der massgebenden
Grenzwerte bis auf kleine Teile gemass Art. 30 LSV sicherge-
stellt. Das Ausmass der Ausnahmen bzw. dieser kleinen Teile
muss jedoch mit folgender Ergdnzung beschrankt werden.

Der zweite Satz von Ziffer 9 Abs. 5 (neu: Abs. 7) der Bestim-
mungen ist wie folgt zu prazisieren:

... Seitlich zur Bahnlinie diirfen diese Pegel fiir die Hélfte der
Laftungsfenster (berschritten werden, miissen jedoch den Im-
missionsgrenzwert von 60 dB(A) am Tag bzw. 50 dB(A) in der
Nacht einhalten.

Der Hinweis wird beriicksichtigt.

Der Antrag wird als zweckmassige Erganzung der Bestim-
mungen erachtet.

3.5 Formelle Hinweise

Neben den Ublichen Genehmigungsgrundlagen (in Papierform
als auch digital) sind die nachgefihrten digitalen Daten der kan-
tonalen Mehranforderungen der amtlichen Vermessung durch
den Nachfuhrungsgeometer auf das Datenportal der amtlichen
Vermessung (DAV-ZH) zu laden.

Der Hinweis wird beriicksichtigt.
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B Privater Gestaltungsplan "Antenschnabel"
Bekanntmachung des Inkrafttretes

Elgg. Die Gemeindeversammlung hat am 31.03.2016

beschlossen:

Die Gemeindeversammlung hat dem privaten Gestaltungsplan "Antenschabel" am
31. Mirz 2016 zugestimmt und wurde von der Baudirektion mit Verfiigung vom
15. Juli 2016 genehmigt.

Gemiss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 9. September 2016
ist kein Rechtsmittel ergriffen worden.

Der private Gestaltungsplan "Antenschnabel" tritt am Tag nach der Publikation in
Kraft.

Gemeinde Elgg

00172067



	Genehmigungsverfügung
	Plan
	Vorschriften
	Planungsbericht nach Art. 47 RPV
	Mitwirkungsbericht
	Publikation Inkraftsetzung (22.10.2016)



